
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 19 (1903)

Heft: 30

Artikel: Die Konsumvereine und ihre Stellung zur Revision des Art. 32 der
Bundesverfassung

Autor: B.J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579552

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579552
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en
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§t* ftattfttttwmitte unïr tljsc
Stellung ?ttir Kcuilton fce« Utri 32^s bf^r

Öu«&c9vn*fit flung*
(3Solf8obftitntnung bum 25. Dftober.)

(2lu6 ben aWitteilungenJbeS ©efretartote« beSSd&weij. ©etoerfiebereinS.)

B-J. SSenn irgenbwie, fo geigt bie Stellung beS

fct)meiger. éonfumbereinS gut fRebifion ber VunbeSber«

faffung fo red^t ben „gemeinnühigen" ©baratter feiner
Veftrebungen. @S f)anbeit fid) bei ber fRebifion betannt«
lid) um folgenbeS: Sie VuubeSberfaffmtg gibt ben
Kantonen burch Slrt. 31 bie Sompeteng auf bem SBege
ber ©efejjgebung, bie SluSübung beS SSirtfdjaftSpatenteS
unb beS JïleinhanbelS mit geiftigen ©etränten ben burd)
baS öffentliche SBot)t geforberten Vefctiräntungen gu
unterwerfen.

Stacf) 3lrt. 32Mb ift jebocf) bie (Sinfdjranfung gemacht,
bafi ber Raubet mit geiftigen ©etränten feinen befon«
beren Steuern noch Vefdlfränfungen untermorfen werben
fönne, als folgen, welche gum Sd)u|e bor gefällten
unb gefunbheitsfdhäbtidhen ©etränfen notwenbig finb.
Vorbehalten bleiben aber bie allgemeinen Sompetengen
ber Äantone in betreff beS VetriebeS bon SSSirtfcfjafteix
unb beS ßrleinberfaufS bon Quantitäten unter
2 Siter. Sie Slbftimmung über bie VerfaffungSrebifion
erfolgte 1885 mit 230,000 gegen 157,000 Stimmen.
Sie obigen Veftimmungen finb als Seil ber für unfer
Sanb fo bebeutfamen Einführung beS SllfohotmonopolS
gu betrauten. Ser gwecf mar, ben 2llfoholmi|braudh
mit allen gefe|tid) guläffigen SRittetn gu befämpfett.
gum Seil ift er erreicht roorben. Ser eigentliche Schnaps«
fonfum ift guriiifgegangen, bagegen geigte fid) eine
anbere Sdjattenfeite in ber neuen Stlfoholgefebgebung,
bie. man--.nunmehr burd). bie Vebifion .abgi#hwä<hen
fudhen miß.

©S hat fich nämlidh ergeben, bah burçh bie Freiheit
ber Ver faufer in Quantitäten unter 2 Sitern fich ^er

Verfchleih bon SSein unb gang befonberS bon gtafcljen«
bier in einer VeforgniS erregenben SBeife burcf) bie fog.
gweiliterberfaufsftellen gemehrt hat. S)agu ift bie

fanttarifche Kontrolle borten fetpc erfcfpuert unb beShatb

audh bem Verlauf minbermertiger SSare ber gugang
leidet gemalt. Ser „SRaffenfonfum" beS StlfoholS
mürbe burch bie gasreichen VertaufSftetlen in bie

gamilien getragen, eS beteiligen fidh nidjt nur bie

SRänner, fonbern audh &ie grauen unb Sinber am
überreichen Stlfoholgenufj unb bas £>auShaItungSbubget
mirb übermäfjig burch ^ ©enufsmittel erhöht. SRan

weifj, mie eS in ben SBerfftätten unb befonberS auf
ben Vaupläfjen jejjt gugeht. @S ift fonftatiert, bah nur
für alfoholifdhe ©etränfe bis auf 50 % beS Sol)neS
Oerbraucfjt mirb. Sie gasreichen VerfaufSgelegenheiten
ber fogen. gmeilitermirtfchaften haben l)ter ein feljr
groeifelhafteS Verbienft. SReidjt bann ber Sohn ber
Arbeiter nidjt auS, fo mirb über fdhledhte geiten geflagt-
unb höhere Söhne werben Oerlangt, eüentuell mirb gum
©eneralftreif geblafen. ©ine 2lbf)ülfe ift baljer im 3nter=
effe beS gangen VolSlebenS fehr wünfcljbar. Sie SRotion

Steiger unb 18 SRituntergeidhner, weldje im Bahre 1895
im Vationalrat mit 71 gegen 13 Stimmen gutgeheißen
rourbe, tenbiert in biefer fRidjtung, inbem baS freie
SRinimum für ben Verlauf üon 2 Siter auf 10 Siter
ljinaufgefe|t werben foil unb fomit ber betreff. Verlauf
ben burdj öaS öffentliche SBohl geforberten ©infdhränf«

ungen feitenS beS Cantons unterworfen werben lönnte.
@S hanbelt fidh alfo nur um ein Stecht, baS man ben
Kantonen gu gutbünlenbem ©ebraudhe geben will.

Stuf eine Slnfrage be§ VunbeSrateS an bie ft'antonS=

regterungen antworteten 15 in guftimmenbem Sinne,

fo bah herauf geftü|t bie jefeige SteferenbumSborlage
ausgearbeitet unb bon ben Stäten gutgeheihen würbe.

Unb nun bie Stellung beS fc£)Weigerifcf)en ®onfum=
OereinS ^tegu

Sin ber Selegiertenberfammlung 1903 würbe ein=

ftimmig befdfloffen, bie VerfaffungSänberung gu ber=
werfen unb gwar mit ber Vegrünbung, bah ®^r=
minberung beS Slltol)oIgenuffeS burdh biefe Slenberuug
nidht bewirlt, bagegen ben SBirten etne ©innahme ge=
fidhert werbe, bah 2öärt unb Vier berteuert würbe unb
ber SdhnapS micber gu feinem „Stecht" tomme. Sie
Vegünftigung einfeitiger VerufSintereffen burth bie
VunbeSberfaffitng fei mit allen SRitteln gu berhinbern.
Sn feitherigen Veröffeutlidhungen wirb nun mit grofjem
Slufwanb bon „Vegrünbungen" unb mit gahlenmateriat
ber Stanbpunlt ber Selegiertenberfammlung gu ber=
treten gefudht, wobei e§ natürlich nidht ohne Ueber=
treibungen unb Verbächtigungen abgehen tonnte. SöaS
foß man g. V. bon ber Vefjauptung fagen, „audh öei
ber SRotioit Steiger war lebiglidh baS materiette Snter=
effe ber SBirte bie Sriebfeber, bie ben gefehgebenbeit
Slpparat in Vemegung gefegt hat." Um ihre Seffel
niiht gu gefährben, foHen bie SRitglieber für bie SBirte
eingetreten fein! IIS ob bie ©egner beS align leidjten
SlltoholbertaufeS nidht minbeftenS fo biete Opponenten,
befonberS burih bie ®onfum3berein§= unb Slrbeiterlreife
gu gewärtigen hätten, als bie SBirte etwa Slnljänger
ber ÜRitglieber ber VunbeSberfammtung ausmachen
tonnen

Ser ©tfer ber Scitwng be§ fihweijer. JftmfumberetnS
fufjt aber gang anberStoo, als nur int Vefämpfeii bon
ftaatSpolitifch falfdjen ©runbfätjen. Sie .Sonfumbereine
giehett als .tleinberläufer einen grohen Vorteil aus
biefem fpanbet unb fie befürchten mit Sîetht eine @in=

fdhräntung. Shr Sntereffe geht auS folgenden Slnbeut=
ungen herbor. Ser Stonfumberein Vafel bertaufte g. V.
im Bahre 1890: 600,000 St. SSein, 349,200 St. Vier,
„ „ 1900:1,230,000 „ „ 1,219,116 „ „

Seither ift ber ©ebrauch noch geftiegen. 3m Bahre
1900 warf ber Verbienft bei SSein unb Vier 131,483 Qfr.
plus 65,600 fÇr. 197,083 gr. ab. Um ben Vorwurf
gu bemänteln, bah öie gahlreidhen bequemen Verlaufs^
gelegenheiten ber Äonfumbereine bem Sllfoholteufel be=

fonberS in ben Familien wefentlidhe Sienfte leifteten,
bie grauen unter ber Stngabe, SebenSmittel gu taufen,
ihre Äürbe mit Vier« unb S8einflaf<hen garnierten, wirb
nur mit einer Statiftil geblenbet, welche unter gu«
fammenfteHung ber in fiebeit grohen fôonfumbereinen
bertauften SBein« unb Viermengen gu bem SdE)luffe
fommt, es treffe ber Vertauf nur brei Segiliter per
SRitglieb unb Sag, fomit fei eine ©efahr auSgefchloffen
unb ber Vorwurf ungeredhtfertigt. Stun finb aber both
bie 39,200 SRitglieber, weld)e gegählt finb, nicht alle,
wohl fanm in ihrer SReljrgahl foldhe, bie ihre Vebürf«
niffe an SBein unb Vier im Setail im Sonfumbereirt
holen. Sie Slbftinenten, bie immerhin gahlreich finb,
werben natürlid) in biefem Surdhfchnitt ebenfalls mit
3 Segiliter per Sopf unb Sag belaftet. Sie Slltohol«
begüger im äonfumberein finb in erfter Sinie bie fog.
Sohnarbeiter unb iljte grauen. Ser V*wgentfa§ pro
®opf unb Sag, namentlich audh für bie SommerSgeit,
wirb baburdh ein gang anberer — weit höherer. Sluct)
bei einem Sreier täglichen altoholifdljeu ©etränfeS be«

trägt bie Summe in ben 7 Äonfumbereinen für 39,200
SRitglieber burdhf<hnittli<h 100 gr. pro SRitglteb. SBenn

mati nun bie eigentlichen Sohnarbeiterfamilien aus«

fdfeibet unb ben bebeutenb höheren Slnfa| als brei

Segiliter für fie annimmt, fo fann man gewifj fagen,
hier füllten bie Sibibenbenintereffen ber Sonfumbereitte
gurüdtreten. Unter feinen Umftänben ift aber ber
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Die Konsumvereine und ihre
Stellung zur Revision des Art. 32^« der

Bundesverfassung.
(Volksabstimmung vom 25. Oktober.)

(Aus den MlttcilungenZdes Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

L-.l. Wenn irgendwie, so zeigt die Stellung des

schweizer. Konsumvereins zur Revision der Bundesver-
fassung so recht den „gemeinnützigen" Charakter seiner
Bestrebungen. Es handelt sich bei der Revision bekannt-
lich um folgendes: Die Bundesverfassung gibt den
Kantonen durch Art. 31 die Kompetenz auf dem Wege
der Gesetzgebung, die Ausübung des Wirtschaftspatentes
und des Kleinhandels mit geistigen Getränken den durch
das öffentliche Wohl geforderten Beschränkungen zu
unterwerfen.

Nach Art. 32bi» ist jedoch die Einschränkung gemacht,
daß der Handel mit geistigen Getränken keinen beson-
deren Steuern noch Beschränkungen unterworfen werden
könne, als solchen, welche zum Schutze vor gefälschten
und gesundheitsschädlichen Getränken notwendig sind.
Vorbehalten bleiben aber die allgemeinen Kompetenzen
der Kantone in betreff des Betriebes von Wirtschaften
und des Kleinverkaufs von Quantitäten unter
2 Liter. Die Abstimmung über die Verfassungsrevision
erfolgte 1885 mit 230,009 gegen 157,000 Stimmen.
Die obigen Bestimmungen sind als Teil der für unser
Land so bedeutsamen Einführung des Alkoholmonopols
zu betrachten. Der Zweck war, den Alkoholmißbrauch
mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln zu bekämpfen.

Zum Teil ist er erreicht morde». Der eigentliche Schnaps-
konsum ist zurückgegangen, dagegen zeigte sich eine
andere Schattenseite in der neuen Alkoholgesetzgebung,
die. maw-.nunmehr durch, die Revision..abzuschwächen
suchen will.

Es hat sich nämlich ergeben, daß durch die Freiheit
der Verkäufer in Quantitäten unter 2 Litern sich der

Verschleiß von Wein und ganz besonders von Flaschen-
bier in einer Besorgnis erregenden Weise durch die sog.

Zweiliterverkaufsstellen gemehrt hat. Dazu ist die

sanitarische Kontrolle dorten sehr erschwert und deshalb
auch dem Verkauf minderwertiger Ware der Zugang
leicht gemacht. Der „Mafsenkonsum" des Alkohols
wurde durch die zahlreichen Verkaufsstellen in die

Familien getragen, es beteiligen sich nicht nur die

Männer, sondern auch die Frauen und Kinder am
überreichen Alkoholgenuß und das Haushaltungsbudget
wird übermäßig durch ein Genußmittel erhöht. Man
weiß, wie es in den Werkstätten und besonders auf
den Bauplätzen jetzt zugeht. Es ist konstatiert, daß nur
für alkoholische Getränke bis auf 50 °/o des Lohnes
verbraucht wird. Die zahlreichen Verkaufsgelegenheiten
der sogen. Zweiliterwirtschaften haben hier ein sehr

zweifelhaftes Verdienst. Reicht dann der Lohn der
Arbeiter nicht ans, so wird über schlechte Zeiten geklagt
und höhere Löhne werden verlangt, eventuell wird zum
Generalstreik geblasen. Eine AbHülse ist daher im Inter-
esse des ganzen Volslebens sehr wünschbar. Die Motion
Steiger und 18 Mitunterzeichner, welche im Jahre 1895
im Nationalrat mit 71 gegen 13 Stimmen gutgeheißen
wurde, tendiert in dieser Richtung, indem das freie
Minimum für den Verkauf von 2 Liter auf 10 Liter
hinaufgesetzt werden soll und somit der betreff. Verkauf
den durch das öffentliche Wohl geforderten Einschränk-

ungen seitens des Kantons unterworfen werden könnte.
Es handelt sich also nur um ein Recht, das man den

Kantonen zu gutdünkendem Gebrauche geben will.
Auf eine Anfrage des Bundesrates an die Kantons-

regierungen antworteten 15 in zustimmendem Sinne,

so daß hierauf gestützt die jetzige Referendumsvorlage
ausgearbeitet und von den Räten gutgeheißen wurde.

Und nun die Stellung des schweizerischen Konsum-
Vereins hiezu?

An der Delegiertenversammlung 1903 wurde ein-
stimmig beschlossen, die Verfassungsänderung zu ver-
werfen und zwar mit der Begründung, daß eine Ver-
Minderung des Alkoholgenusses durch diese Aenderuug
nicht bewirkt, dagegen den Wirten eine Einnahme ge-
sichert werde, daß Wein und Bier verteuert würde und
der Schnaps wieder zu seinem „Recht" komme. Die
Begünstigung einseitiger Berufsintereffen durch die
Bundesverfassung sei mit allen Mitteln zu verhindern.
In seitherigen Veröffentlichungen wird nun mit großem
Aufwand von „Begründungen" und mit Zahlenmaterial
der Standpunkt der Delegiertenversammlung zu ver-
treten gesucht, wobei es natürlich nicht ohne Ueber-
treibungen und Verdächtigungen abgehen konnte. Was
soll man z. B. von der Behauptung sagen, „auch bei
der Motion Steiger war lediglich das materielle Inter-
esse der Wirte die Triebfeder, die den gesetzgebenden
Apparat in Bewegung gesetzt hat." Um ihre Sessel
nicht zu gefährden, sollen die Mitglieder für die Wirte
eingetreten sein! Als ob die Gegner des allzu leichten
Alkoholverkaufes nicht mindestens so viele Opponenten,
besonders durch die Konsumsvereins- und Arbeiterkreise
zu gewärtigen hätten, als die Wirte etwa Anhänger
der Mitglieder der Bundesversammlung ausmachen
können!

Der Eiser der Leitung des schweizer. Konsumvereins
fußt aber ganz anderswo, als nur im Bekämpfen von
staatspolitisch falschen Grundsätzen. Die Konsumvereine
ziehen als Kleinverkäufer einen großen Vorteil aus
diesem Handel und sie befürchten mit Recht eine Ein-
schränkung. Ihr Interesse geht aus folgenden Andeut-
ungen hervor. Der Konsumverein Basel verkaufte z. B.
im Jahre 1890: 600,000 Lt. Wein, 349,200 Lt. Bier,
„ „ 1900:1,230,000,, „ 1,219,116,, „

Seither ist der Gebrauch noch gestiegen. Im Jahre
1900 warf der Verdienst bei Wein und Bier 131,483 Fr.
plus 65,600 Fr. — 197,083 Fr. ab. Um den Vorwurf
zu bemänteln, daß die zahlreichen bequemen Verkaufs-
gelegenheiten der Konsumvereine dem Alkoholteufel be-
sonders in den Familien wesentliche Dienste Leisteten,
die Frauen unter der Angabe, Lebensmittel zu kaufen,
ihre Körbe mit Bier- und Weinflaschen garnierten, wird
nur mit einer Statistik geblendet, welche unter Zu-
sammenstellung der in sieben großen Konsumvereinen
verkauften Wein- und Biermengen zu dem Schlüsse
kommt, es treffe der Verkauf nur drei Deziliter per
Mitglied und Tag, somit sei eine Gefahr ausgeschlossen
und der Vorwurf ungerechtfertigt. Nun sind aber doch
die 39,200 Mitglieder, welche gezählt sind, nicht alle,
wohl kaum in ihrer Mehrzahl solche, die ihre Bedürf-
nisse an Wein und Bier im Detail im Konsumverein
holen. Die Abstinenten, die immerhin zahlreich sind,
werden natürlich in diesem Durchschnitt ebenfalls mit
3 Deziliter per Kopf und Tag belastet. Die Alkohol-
bezüger im Konsumverein sind in erster Linie die sog.
Lohnarbeiter und ihre Frauen. Der Prozentsatz pro
Kopf und Tag, namentlich auch für die Sommerszeit,
wird dadurch ein ganz anderer — weit höherer. Auch
bei einem Dreier täglichen alkoholischen Getränkes be-

trägt die Summe in den 7 Konsumvereinen für 39,200
Mitglieder durchschnittlich 100 Fr. pro Mitglied. Wenn
man nun die eigentlichen Lohnarbeiterfamilien aus-
scheidet und den bedeutend höheren Ansatz als drei

Deziliter für sie annimmt, so kann man gewiß sagen,
hier sollten die Dividendeninteressen der Konsumvereine
zurücktreten. Unter keinen Umständen ist aber der
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Hedmantet ber ®emeinnü|igfeit am ißlahe, ebenforoenig
mie bie Äonfumbereine ben SBirten etroaS borguroerfen
haben, bie als befonberS begünftigt ^ingefteßt merben.

gür bie SBirte befiehl bereits eine gntereffentengefeh=
gebung (gegen bie bie Ëonfumbereinleitung nichts ein»

roenbet), aber fie ift einfdjräufenber Statur. @§ roirb
eine nid^t unbebeutenbe jährliche ißatenttaje bertangt
unb anbere Vorteilen getroffen, roährenb bieSonfum»
bereine ben Slrtifel lieber rote bisher lastenfrei berfaufen
möchten „gum atigemeinen 2öoE)l". ©bettfo beftreiten
bie ^onfumbereine bem Staate baS Stecht, bie Hibi»
benben ber Äonfumbereine gu befteuern, fogar auch für
ben gaß, bug biefe Vereine an Stictjtmitgtieber ber»

taufen unb bie SDibibenben nur an SJtitglieber berteilt
rnerben. gür ben Verfauf ber ®ortfumbereine
beftetjt alfo eine §IuSnat)megefe|gebung ober eS roirb
eine foldje bon ihnen angeftrebt. HaS ÜJiotib ber Ve»

fampfung bon gntereffentengefehgebungen pafjt alfo in
biefem galle nidjt für ben Stanbpuuft ber Äonfum»
bereine. Ëomifth roirft bie Vcgrünbung beS ablehnenben
StanbpunfteS beS fchrociger. ßonfumbereinS mit bern

|)inroeiS, bajj bie roirtfcfjaftlüf) fctjioactien, Eleineu Sit»

foljolberfaufcr gegenüber ben roirtf<haftli<h ftärfereu unb
gefährlicheren 2t 1 fo h olirt tereffen ten unterbrüdt mürben.
ÜEBenn man roeifj, mic fehr bie Leitung beS fdjroeigcr.
ÄonfumbereinS jene Eleineren Vertäufer mit SEBort unb
Schrift jahraus, jahrein befämpft unb fid) bie fdjärfften
SluSbrüde ihnen gegenüber erlaubt, bie, roenn auf eine

einzelne ißcrfou angeroenbet, bem Strafrichter herfallen
mürben, roenn man bebenft, bajj bas ,3ie( bes £onfum=
bereinS baf)in geht, mit jenen ,,Schmaro|erc£tftengéu",
mie eS gefcf)madooß fdjon auSgebrüdt mürbe, fo fcfjnctl
als möglich abgufafgeen, fo mufj mau fdjoii fagen, bafj
man eS mit ermähntem Slrgument ber Vefchüjjung
gegenüber ben Sdjroad)en feitenS bcS fdhroeigerifdjeu
ÎÉWnfumbereinS mit bem „SBolf im Sdjafpetg" gu
tun hat.

(ßittitmvf ?ij einem neuen Üßifcg. ftenf-
redjt nnîi fcie ©eweeire.

(Slu8 ben Utitteüungen be8 ©efretariate« be« ©djtoetg. ©etoerbeberein».)

B.-J. parallel mit ber Vereinheitlichung beS ßiöil®
rechtes geht biejenige beS Strafrecl)teS. Her (etjte @nt»

murf ber bom guftigbepartement ernannten ßommiffion
ift nunmehr erfc£)ieuen unb eS hat ber leitenbe 2luS»

fchufe eine Spegialfommiffion mit ber Vrüfmtg beS

©efe|eSentmnrfeS beauftragt, bie fid) natürlich wer nm
jene ißmrfte tianbeln famt, roetche für bie ©enterbe boit
gntereffe finb. SKandjer roirb biebei unmiltfürfich bie

grage erheben, roas haben bie ©emerbc mit bem Straf»
redjt gu tun hierauf ift gu erroibern, baß mit Vegitg
auf VerantroortIid)feit bei fafjrläffiger ftörperbcrlehung,
Verletzung bon VerufSpflichten, bei Sdhminbel, Ärebit»
fdjäbigung, Vergehen bitrcl) bie Hruderprcffe u. a. m.
Veftimmuugett aufgeteilt finb, bie bem ©emerbe teils
fehr gefährlich, teils fehr günftig fein fönneu.

Hie Äommiffiou beS teitenben SluSfdjuffeS hat ihre
Slnträge fc£)on formuliert unb eS mirb fid) ber $ett»
tratborftanb in feiner Strung ant 2. Sioöember bereits
mit bettfelben befaffen.

gür heute feien mir bie brei Slrtifet hier mieberge»
geben, metdje fiel) fpegiell auf bie Vudjbruderei unb ben
Verlag begieljen. ©S finb:

Slrt. 105. SBirb eine Verleumbung, eine üble Stach»
rebe, eine Vefdjimpfnng ober eine Ärebitfdjäbiguug ohne
ben Stamen beS VerfafferS in einer Reitling ober in
einer ^eitfehrift berüffentlictjt, fo mirb bafür nur ber
Stebaftor berfolgt. Stennt fich ber. Verfaffer, ober nennt

ber Stebaftor ben Verfaffer, fo merben beibe uad) ihrem
Verfdjulben beftraft. Ser Vebaftor ift nicht berpfftd^tet,
bett Stamen beS VerfafferS gu nennen.

3n biefem [falle berjähren bie Verbrechen in einem
[fahre bon ber Veröffentlidiung an gerechnet.

Slrt. 278. Stuf Xrudfchriften ift ' ber Stame beS

SDruderS unb ber Srudort angugeben.
Von biefer Vorfdjrift finb Srudfdjriften ausgenommen,

bie auSfchliehlich ben Vebürfniffen beS VerfehrS ober
beS ©emerbeS ober beS häuslichen ober gefeßigeu SebenS
bienen.

[fft auf einer SDrudfdirift ber Stame beS SruderS
ober ber 3)rudort nicht angegeben, fo merben Srucfer,
Verleger unb Verbreiter berfelbert mit Vujje bis gu
1000 grauten beftraft.

Slrt. 274. Stuf Leitungen unb $eitfd)riften ift ber
Stame beS StebattorS angugeben.

Stebigiert ein Siebattor nur einen Heil ber Qeituug
ober Pjeitfdjrtft, fo ift er als Siebattor biefeS Heiles ber
Leitung ober [feitfdjrift gu begeichiten.

Sft auf einer Leitung ober ßeitfchr'ift ber Stame beS

StebattorS nicht ctrtgegeben, fo merben bie St'ebaftoren
unb Verleger ber Leitung ober geitfcljrift mit Vupe bis
gu 1000 grauten beftraft.

Slrt. 20 ber bem ©efehesentlourf beigegebenen ©in»
führuugSbeftimmuugen befagt: Vei Verbrechen, roelche
burch bie Hruderpreffe üerübt mürben, finb auSf<hlieh=
lieh bie Vefjörbeu beSjenigeu Äantons guftänbig, in
melchem bie Hructfdjrift guerft erfchienen ift. gm ^weifet
gilt ber Hrucfort als ©rfcheiuungSort. Äaurt ber Hätcr
an biefem 0rte nicht bor ©ericht gefteßt merben, fo finb
bie Vehörbeu feines SBohnortfautonS guftänbig.

Unflar ift, ob es fich uur um Srudergeuguiffe beS
gulaubeS haubelt, ber le|tgenannte Slrtitel 20 läpt
bieS bermuten, allein nach' näheren ©rfunbignugen git
fchtie^cu, hut mau alle in ber Schweig bertrie»
ben en Hritdfchrifteit im Sluge. 2Bie foil eS nun aber
im fehleren galle mit ben aus allen Säubern jebe SSodje
eingel)enbeu Vücheru gehalten merben, bie meift nur
ben Stamen bes Verlegers tragen? Soß ber Ver»
breiter beftraft merben, roenn ber Hrucfer nicht auf
betn Vitche ftel)t? Her Hritder ift mohl uebenfädjlichr
roenigftenS bom Stanbpuutte beS StrafgefeheS auS,
fouberu ber Herausgeber ift biejenige ißerfou, für bie
fich ber StaatSaumalt im gegebenen gälte intereffiert.
3Sir fönneu boch nicht mohl bedangen, bah uitf alten
auSlänbifchen Söerfcit, bie in bie Schweig eingehen, ber
Stame beS Xritdcrs ftelje! ^itr Orientierung barüber,
wo bie in ber Schweig bertriebeneu Vücher gebrudt werben,
märe es alferbingS, namentlich gur |^eit ber Veratung
beS folles auf Vücher fehr mertboß gemefeu, bie ®rud»
orte gu fennen, allein eS fragt fich, ob ein foldjeS Ver»
langen praftifch burchführbar fei. Verlangen fann man
aber, bafj roenigftenS ber Verleger flehen müffe,
menu ber Stame beS HruderS fehlt.

@S ift auch nic£)t erficf)tlich, ob man unter ®rud»
fçhriftcn „ Hrudfachett " überhaupt, ober nur
Vücher unb 3^tfch"btften meint. Söenn nur letztere in
Vetracht fallen, fo fann man an einem aßgemeinen
©ebot ber Slngabe beS HruderS ober Verlegers für baS
SluStanb fefthatten, eS fragt fich aar, ob mau bie im
©ntmurfe angebeuteten Slitsuahmen gutheijjen, fie er»
meitern, einfd)ränfeu ober gang aufheben miß. @S

mürbe fich biet leicht empfehlen, gar feine
SluSnahmen gu machen. Hie ©rengen finb ohne»
hin ferner gu gieljen. Sollten aber Hrudfadjen über»
haupt gemeint fein, fo müffen SluSnahmen gemacht
merben, ba mau nicht auf jebe Vifitenfarte, ©titelte
it. brgt. ben Stamen beS HruderS anbringen fann.

Sinb auch Veratungen in - ben eibgen. Stäten
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Deckmantel der Gemeinnützigkeit am Platze, ebensowenig
wie die Konsumvereine den Wirten etwas vorzuwerfen
haben, die als besonders begünstigt hingestellt werden.
Für die Wirte besteht bereits eine Jnteressentengesetz-
gebung (gegen die die Konsumvereinleitung nichts ein-
wendet), aber sie ist einschränkender Natur. Es wird
eine nicht unbedeutende jährliche Patenttaxe verlangt
und andere Vorkehren getroffen, während die Konsum-
vereine den Artikel lieber wie bisher taxenfrei verkaufen
möchten „zum allgemeinen Wohl". Ebenso bestreiten
die Konsumvereine dem Staate das Recht, die Divi-
denden der Konsumvereine zu besteuern, sogar auch für
den Fall, daß diese Vereine an NichtMitglieder ver-
kaufen und die Dividenden nur au Mitglieder verteilt
werden. Für den Verkauf der Konsumvereine
besteht also eine Ausnahmegesetzgebung oder es wird
eine solche von ihnen angestrebt. Das Motiv der Be-
kämpfung von Jnteressentengesetzgebungen paßt also in
diesem Frà nicht für den Standpunkt der Konsuln-
vereine. Komisch wirkt die Begründung des ablehnenden
Standpunktes des schweizer. Konsumvereins mit dem

Hinweis, daß die wirtschaftlich schwachen, kleinen Al-
koholverkäufer gegenüber den wirtschaftlich stärkeren und
gefährlicheren Älkoholinteresfenten unterdrückt würden.
Wenn man weiß, wie sehr die Leitung des schweizer.
Konsumvereins jene kleineren Verkäufer mit Wort und
Schrift jahraus, jahrein bekämpft und sich die schärfsten
Ausdrücke ihnen gegenüber erlaubt, die, wenn auf eine

einzelne Person angewendet, dem Strafrichter verfallen
würden, wenn man bedenkt, daß das Ziel des Konsum-
Vereins dahin geht, mit jenen „Schmarotzerexistenzèn",
wie es geschmackvoll schon ausgedrückt wurde, so schnell
als möglich abzufahren, so maß man schon sagen, daß
man es mit ermähntem Argument der Beschütznng
gegenüber den Schwachen seitens des schweizerischen

Konsumvereins mit dem „Wolf im Schafpelz" zu
tun hat.

Der Entwurf zn einem neuen Mdg. Straf-
recht und die Gewerbe.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gcwerbevereins.)

ll.-.I. Parallel mit der Vereinheitlichung des Zivil-
rechtes geht diejenige des Strafrechtes. Der letzte Ent-
wurf der vom Justizdepartement ernannten Kommission
ist nunmehr erschienen und es hat der leitende Alls-
schuß eine Spezialkommission mit der Prüfung des

Gesetzesentwurfes beauftragt, die sich natürlich nur um
jene Punkte handeln kann, welche für die Gewerbe voll
Interesse sind. Mancher wird hiebei unwillkürlich die

Frage erheben, was haben die Gewerbe mit dem Straf-
recht zu tun? Hierauf ist zu erwidern, daß mit Bezug
auf Verantwortlichkeit bei fahrlässiger Körperverletzung,
Verletzung voll Bernfspflichten, bei Schwindel, Kredit-
schädigung, Vergehen durch die Drnckerpresse n. a. m.
Bestimmungen aufgestellt sind, die dem Gewerbe teils
sehr gefährlich, teils sehr günstig sein können.

Die Kommission des leitenden Ausschusses hat ihre
Anträge schon formuliert nud es wird sich der Zen-
tralvorstand in seiner Sitzung am 2. November bereits
mit denselben befassen.

Für heute seien nur die drei Artikel hier wiederge-
geben, welche sich speziell auf die Buchdruckerei und den
Verlag beziehen. Es sind:

Art. 105. Wird eine Verleumdung, eine üble Nach-
rede, eine Beschimpfung oder eine Kreditschädigung ohne
den Namen des Verfassers in einer Zeitung oder in
einer Zeitschrift veröffentlicht, so wird dafür nur der
Redaktor verfolgt. Nennt sich der Verfasser, oder nennt

der Redaktor den Verfasser, so werden beide nach ihrem
Verschulden bestraft. Der Redaktor ist nicht verpflichtet,
den Namen des Verfassers zu nennen.

In diesem Falle verjähren die Verbrechen in einem
Jahre von der Veröffentlichung an gerechnet.

Art. 273. Auf Druckschriften ist
' der Name des

Druckers und der Druckort anzugeben.
Von dieser Vorschrift sind Druckschriften ausgenommen,

die ausschließlich den Bedürfnissen des Verkehrs oder
des Gewerbes oder des häuslichen oder geselligen Lebens
dienen.

Ist auf einer Druckschrift der Name des Druckers
oder der Druckort nicht angegeben, so werden Drucker,
Verleger und Verbreiter derselben mit Buße bis zn
1000 Franken bestraft.

Art. 274. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist der
Name des Redaktors anzugeben.

Redigiert ein Redaktor nur einen Teil der Zeitung
oder Zeitschrift, so ist er als Redaktor dieses Teiles der
Zeitung oder Zeitschrift zu bezeichnen.

Ist auf einer Zeitung oder Zeitschrift der Name des
Redaktors nicht angegeben, so werden die Redaktoren
und Verleger der Zeitung oder Zeitschrift mit Buße bis
zn 1000 Franken bestraft.

Art. 20 der dem Gesetzesentwurf beigegebenen Ein-
führnngsbestimmnngen besagt: Bei Verbrechen, welche
durch die Druckerpresse verübt wurden, sind ausschließ-
lich die Behörden desjenigen Kantons zuständig, in
welchem die Druckschrift zuerst erschienen ist. Im Zweifel
gilt der Druckort als Erscheinungsort. Kann der Täter
an diesem Orte nicht vor Gericht gestellt werden, so sind
die Behörden seines Wohnortkantons zuständig.

Unklar ist, ob es sich nur um Druckerzeugnisse des
Inlandes handelt, der letztgenannte Artikel 20 läßt
dies vermuten, allein nach näheren Erkundigungen zu
schließen, hat man alle in der Schweiz vertrie-
benen Druckschriften im Ange. Wie soll es nun aber
im letzteren Falle mit den aus allen Ländern jede Woche
eingehenden Büchern gehalten werden, die meist nur
den Namen des Verlegers tragen? Soll der Ver-
breiter bestraft werden, wenn der Drucker nicht auf
dem Buche steht? Der Drucker ist wohl nebensächlich,
wenigstens vom Standpunkte des Strafgesetzes aus,
sondern der Herausgeber ist diejenige Person, für die
sich der Staatsanwalt im gegebenen Falle interessiert.
Wir können doch nicht wohl verlangen, daß auf allen
ausländischen Werken, die in die Schweiz eingehen, der
Name des Druckers stehe! Zur Orientierung darüber,
wo die in der Schweiz vertriebenen Bücher gedruckt werden,
wäre es allerdings, namentlich zur Zeit der Beratung
des Zolles auf Bücher sehr wertvoll gewesen, die Druck-
orte zn kennen, allein es fragt sich, ob ein solches Ver-
langen praktisch durchführbar sei. Verlangen kann man
aber, daß wenigstens der Verleger stehen müsse,
wenn der Name des Druckers fehlt.

Es ist auch nicht ersichtlich, ob man unter Druck-
schriften „Drucksachen" überhaupt, oder nur
Bücher und Zeitschriften meint. Wenn nur letztere in
Betracht fallen, so kann man an einem allgemeinen
Gebot der Angabe des Druckers oder Verlegers für das
Ausland festhalten, es fragt sich nur, ob man die im
Entwürfe angedeuteten Ausnahmen gutheißen, sie er-
weitern, einschränken oder ganz aufheben will. Es
würde sich vielleicht empfehlen, gar keine
Ausnahmen zu machen. Die Grenzen sind ohne-
hin schwer zu ziehen. Sollten aber Drucksachen über-
Haupt gemeint sein, so müssen Ausnahmen gemacht
werden, da mau nicht auf jede Visitenkarte, Etikette
u. drgl. den Namen des Druckers anbringen kann.

Sind auch die Beratungen in den eidgen. Räten
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